
  

  04 2011 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Wir setzen alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt im Hotel Rössli Tufertschwil zu bereiten. Es 
ist uns wichtig, Ihre Seminartage in unserem Haus gemäss Ihren Wünschen verbindlich zu planen.  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Rechtsbeziehung zwischen Ihnen, lieber Gast oder 
Veranstalter und dem Hotel Rössli Tufertschwil.  

Der Vertrag über die Miete von Seminarräumen und Zimmern kommt mit der schriftlichen Bestätigung 
durch das Hotel Rössli Tufertschwil und der Unterschrift des Gastes oder Veranstalters zustande. 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form. Bei online-Buchungen gilt die 
Buchungsbestätigung des genutzten Buchungsportals.  

Raumzuteilung 

Die definitive Zuteilung von Seminarräumen obliegt dem Hotel Rössli Tufertschwil und richtet sich nach der 
Verfügbarkeit und der definitiven Personenzahl des gebuchten Seminars. 

Auf- und Abbau von Seminarinfrastruktur 

Das Hotel Rössli Tufertschwil richtet die Seminarräume gemäss schriftlich vereinbarter Bestätigung ein. 
Mehraufwand, der während des Auf- und Abbaus entsteht, wird dem Veranstalter in Rechnung gestellt.  

Kartons, Papier und Reste von Material werden durch das Hotel Rössli Tufertschwil nach der Veranstaltung 
entsorgt. Das Hotel behält sich vor, bei grösseren Mengen eine Entsorgungspauschale zu verrechnen.  

Speisen und Getränke  

Alle Speisen und Getränke werden vom Hotel Rössli Tufertschwil bezogen.  

Annullation von Seminaren  

Annulliert der Veranstalter einen definitiv bestätigten Anlass komplett, behält das Hotel den Anspruch auf 
die Zahlung der vereinbarten Leistungen gemäss Reservationsbestätigung und untenstehender Auflistung:  

Stornierungszeit 
vor 
Veranstaltungstag 

 Anspruch Hotel pro Person 
 

Tagespauschalen 

Anspruch Hotel pro Person 
 

Zweitages-Pauschalen 

Anspruch Hotel pro Person 
Raummieten und Technik 
(ausserhalb Pauschalen) 

     

45. bis 31. Tag 
 

25% 25% 
50% 

Mindestbetrag CHF 50 

     

30. bis 16. Tag 
 

50% 50% 
50% 

Mindestbetrag CHF 50 

     
15. bis 6. Tag  60% 60% 75% 

     
5. bis 1. Tag  75% 75% 100% 

     
Veranstaltungstag  100% 100% 100% 
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Teilannullation bei Seminaren  

Bei einer teilweisen Annullation eines Seminares hat das Hotel Rössli Tufertschwil Anspruch auf die 
entgangenen Umsätze gemäss Tabelle, wobei ein Anspruch erst ab einem annullierten Umsatz von  
CHF 500 entsteht. 

Verbindliche Teilnehmerzahl bei Seminaren 

Der Veranstalter teilt dem Hotel die verbindliche Teilnehmerzahl bis spätestens fünf Werktage vor dem 
Termin der Veranstaltung mit. Kurzfristige Abweichungen nach unten werden in der Abrechnung bis zu 
maximal 5% berücksichtigt. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl nach oben wird die tatsächliche 
Teilnehmerzahl verrechnet.  

Annullation Hotelzimmer Individualgäste 

Annullationen von garantierten Reservationen bis 16 Uhr am Anreisetag haben keine Kostenfolge. Bei 
Annullationen von garantierten Reservationen nach 16 Uhr am Anreisetag und bei Nichterscheinen des 
Hotelgastes (No Show) verrechnet das Hotel den vereinbarten Zimmerpreis für die erste Nacht.  

Annullation durch das Hotel Rössli Tufertschwil 

Hat das Hotel begründeten Anlass zur Annahme, dass die Veranstaltung den reibungslosen 
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder den Ruf des Hauses zu gefährden droht, sowie im Falle höherer 
Gewalt, kann das Hotel die Veranstaltung ohne jegliche Schadenersatzverpflichtungen absagen.  

Haftung 

Für Schäden und Verluste an Einrichtungen oder Inventar, die während eines Aufenthaltes oder während 
einer Veranstaltung entstanden sind, haftet der Gast bzw. der Veranstalter, ohne dass es eines Nachweises 
des Verschuldens durch das Hotel bedarf. Das Hotel Rössli Tufertschwil lehnt jede Haftung für Diebstahl 
und Beschädigung des durch Dritte eingebrachten Materials ab. Die Versicherung für eingebrachte 
Materialien obliegt in jedem Falle dem Veranstalter.  

Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind integrierender Bestandteil einer definitiven Bestätigung. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Lütisburg SG.  


